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§ 79 T-StG Bestehende Eisenbahn-
Zufahrtsstraßen und öffentliche

Interessentenwege
 T-StG - Straßengesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.01.2023

(1) Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Eisenbahn-Zufahrtsstraßen gelten als ö entliche

Interessentenstraßen im Sinne dieses Gesetzes. Die für diese Eisenbahn-Zufahrtsstraßen bestehenden

Straßenkonkurrenzen gelten als Straßeninteressentschaften im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden ö entlichen Interessentenwege gelten als ö entliche

Interessentenstraßen im Sinne dieses Gesetzes. Die für diese ö entlichen Interessentenwege bestehenden

Weggemeinschaften bzw. Weginteressentschaften gelten als Straßeninteressentschaften im Sinne dieses Gesetzes. Die

Tragung der auf die Mitglieder dieser Straßeninteressentschaften entfallenden Straßenbaulast richtet sich bei den

früheren Weggemeinschaften nach der Satzung, bei den früheren Weginteressentschaften nach der bisherigen

ständigen Übung.
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